
WiEReG – Vorteile des Compliance
Packages
Das BMF hat Mitte Dezember 2021 (GZ 2021-0.881.749 vom 17. Dezember 2021)
eine Information veröffentlicht, in welcher typische Anwendungsfälle sowie die
Funktionsweise  von  Compliance  Packages  erläutert  werden.  Im  Rahmen  des
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes können Compliance Packages den
Aufwand  für  die  betroffenen  Parteien  erheblich  verringern  und  Prozesse
wesentlich  beschleunigen.

Mithilfe eines WiEReG-Compliance Package können jene Dokumente, die für die
Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind,
auf freiwilliger Basis an das Register übermittelt werden und von verpflichteten
Unternehmen für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingesehen und verwendet
werden.  Kredi t inst i tute ,  F inanzinst i tute ,  Steuerberater  und
Wirtschaftstreuhänder,  Rechtsanwälte  usw.  können  ihre  Verpflichtung  zur
Feststellung  und  Überprüfung  der  wirtschaftlichen  Eigentümer  ihrer  Kunden
aufgrund  der  Sorgfaltspflichten  zur  Verhinderung  von  Geldwäsche  und
Terrorismusfinanzierung  auf  Basis  dieser  Dokumente  erfüllen.

Typischerweise handelt es sich dabei um zeitaufwändige Prozesse – allein schon
bei  der  Anfrage  und  Übersendung  der  Dokumente.  Das  Compliance-Package
bringt  hier  Vorteile,  da  bei  Einsicht  in  das  Compliance-Package Kosten-  und
Zeitersparnis erreicht werden kann. Überdies können Rechtsträger durch das
Compliance-Package ihre Aufbewahrungspflicht gem. WiEReG im digitalen Wege
erfüllen.  Durch  Verwendung  des  Compliance  Packages  kann  sich  die
Kostenersparnis sogar vervielfachen, da auch untergeordnete Rechtsträger ihre
Aufbewahrungspflicht  im  digitalen  Wege  erfüllen  können.  Konkret  kann  ein
Compliance-Package eines übergeordneten Rechtsträgers von einer beliebigen
Anzahl untergeordneter Rechtsträger durch einen Verweis verwendet werden.
Schließlich kann ein Compliance-Package innerhalb des Gültigkeitszeitraums von
einem  Jahr  beliebig  oft  verwendet  werden.  Dies  bedeutet,  dass  –  keine
unterjährigen Änderungen vorausgesetzt – nur einmal jährlich im Rahmen der
Durchführung  der  Sorgfaltspflichten  der  Rechtsträger  zur  Feststellung  und
Überprüfung  der  wirtschaftlichen  Eigentümer  dahingehend  überprüft  werden
muss, ob die gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümer noch aktuell sind. Darüber
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hinaus müssen nur jene Dokumente und Nachweise erneuert werden, für die
besondere Erfordernisse bestehen (etwa die Bestätigung der Geschäftsführung
oder Dokumente von ausländischen Ebenen).

Schließlich kann die Einsicht in Compliance-Package (in der öffentlichen Einsicht
ist es sowieso nicht enthalten) im Zuge der Meldung auch auf einen bestimmten
Adressatenkreis  eingeschränkt  werden.  So  kann  das  Compliance-Package  für
Kreditinstitute,  mit  denen  eine  Geschäftsbeziehung  besteht,  freigeschalten
werden – darüber hinaus kann die Einsicht direkt beim Rechtsträger oder bei
dessen berufsmäßigen Parteienvertreter angefragt werden und im elektronischen
Wege freigegeben oder abgelehnt werden.
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